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Zur Frage, ob die Beitragspflicht zur gesetzlichen Unfallversicherung eines starken vor-
läufigen Insolvenzverwalters eine Masseschuld oder eine einfache Insolvenzforderung 
ist. 
 
§ 55 Abs. 1 und 2 InsO; § 168 Abs. 1 SGB VII 
 
Urteil des LSG Rheinland-Pfalz vom 21.10.2019 – L 2 U 9/19 – 
Bestätigung des Urteils des SG Speyer vom 26.10.2018 – S 9 U 144/ 16 –  
Vom Ausgang des Revisionsverfahrens beim BSG – B 2 U 14/19 R – wird berichtet  
 

Die Parteien streiten über die Feststellung einer Beitragsforderung der Beklagten gegen 
den Kläger als Insolvenzverwalter über das Vermögen der K. H. GmbH & Co. KG in der Zeit 
vom 05.03.-31.03.2015 als Masseforderung. Mit Beschluss vom 29.01.2015 ordnete das In-
solvenzgericht die vorläufige Verwaltung des Vermögens der Schuldnerin (seit 1997 Mitglied 
der Beklagten) an und bestellte den Kläger zum vorläufigen Insolvenzverwalter. Durch weiteren 
Beschluss vom 01.04.2015 eröffnete das Insolvenzgericht das Insolvenzverfahren zum 
01.04.2015 und bestellte den Kläger zum Insolvenzverwalter. Im April 2015 übersandte die Be-
klagte dem Kläger ein Formular für den Lohnnachweis 2015 im Zeitraum der starken vorläufigen 
Insolvenzverwaltung. Mit Lohnnachweis vom 07.09.2015 meldete der Kläger der Beklagten 
für den Zeitraum vom 29.01.2015 bis zum 31.03.2015 eine Lohnsumme von 140.754,00 
Euro für 194 Beschäftigte. Daraufhin erließ die Beklagte am 16.11.2015 einen Bescheid ge-
genüber dem Kläger mit einer Beitragsforderung i. H. v. 5.107,76 € für die Zeit vom 29.01.-
31.03.2015. In einem anderen anhängigen Verfahren schlossen die Parteien einen Vergleich, 
in dem u. a. geregelt wurde, dass die Forderung nur für den Zeitraum vom 05.03.-31.03.2015 
erhoben werde und zwar in einer Höhe von 2.143,39 €. Gegen den Bescheid vom 16.11.2015 
legte der Kläger Widerspruch ein, später Klage beim Sozialgericht Speyer, welche abgewie-
sen wurde, schließlich Berufung. 
Auch das LSG Rheinland-Pfalz erachtet die Feststellungsklage als nicht begründet. Bei 
den Beitragsverbindlichkeiten des Klägers handele es sich um Masseverbindlichkeiten 
nach § 55 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 2 InsO und nicht lediglich um einfache Insolvenzforderungen. 
Masseverbindlichkeiten seien solche, die durch die Verwaltung, Verwertung und Verteilung der 
Insolvenzmasse begründet werden, ohne zu den Kosten des Insolvenzverfahrens zu gehören. 
Hiermit seien Verbindlichkeiten gemeint, die automatisch durch ein Verhalten des Insolvenzver-
walters entstünden, auch ohne, dass dieser die Begründung einer Verbindlichkeit bezweckt hat. 
Damit seien insbesondere durch Gesetz entstehende Verbindlichkeiten erfasst. Intensiv 
setzt sich das Gericht mit der anderslautenden Auffassung des Hessischen LSG vom 
22.04.2013 – L 9 U 174/09 – [UVR 13/2013, S.860] auseinander, welches sich maßgeblich auf 
die Entscheidungen des BSG v. 27.05.2008 – B 2 U 11/07 R  – [UVR 16/2008,S. 1148] und – 
B 2 U 21/07 R  – [UVR 16/2008, S. 1162] stützte. Das LSG Rheinland-Pfalz stellt hier aller-
dings heraus, dass sich diese BSG-Entscheidungen mit dem Sonderfall der Beitragshaf-
tung im Baugewerbe nach § 150 Abs. 3 Alt. 2 SGB VII befassten und damit keine allge-
meingültigen Aussagen in Bezug auf die Frage herzuleiten seien, ob Beiträge zur gesetz-
lichen Unfallversicherung über den Anwendungsbereich des § 150 Abs. 3 SGB VII hinaus 
mit den Gesamtsozialversicherungsbeiträgen gleichzustellen sind. Im Rahmen der §§ 55 
Abs. 3 S. 2 InsO, 175 Abs. 1 S. 1 SGB II seien Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung 
nicht mit den Gesamtsozialversicherungsbeiträgen gleichzustellen. Dies resultiere bereits aus 
dem Wortlaut. Eine analoge Anwendung scheide mangels planwidriger Regelungslücke eben-
falls aus (wird ausgeführt, S. 20 ff. des Urteils). Gestützt würden diese Feststellungen durch den 
Umstand, dass die Unfallversicherungsbeiträge gegenüber den Gesamtsozialversiche-
rungsbeiträgen prozentual gering seien, und somit kein vergleichbares Schutzbedürfnis 
von insolventen Unternehmen wie hinsichtlich der Gesamtsozialversicherungsbeiträge 
bestünde. Außerdem sei zu beachten, dass durch den Unfallversicherungsbeitrag das 
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Unternehmen vor Schadensersatzansprüchen der Arbeitnehmer im Fall eines Unfalls ge-
schützt werde, so dass das beitragspflichtige Unternehmen eine Gegenleistung erhalte, 
die gleichermaßen die Insolvenzmasse schütze. Die alleinige Beitragspflicht der Arbeitgeber 
zur gesetzlichen Unfallversicherung und der damit gleichsam erkaufte Schutz vor Schadenser-
satzansprüchen stünden in einem unlösbaren Zusammenhang, so dass es sich in rechtlicher 
Hinsicht zweifellos um ein Leistungs-Gegenleistungs-Verhältnis handele. Die Beklagte sei auch 
befugt gewesen, die streitige Beitragsforderung durch Bescheid geltend zu machen, dies regele 
§ 168 Abs. 1 u. 2 SGBVII. Die Revision wurde wegen grundsätzlicher Bedeutung der Sache 
zugelassen. (D.K.) 

 
Das Landessozialgericht Rheinland-Pfalz hat mit Urteil vom 21.10.2019 – L 2 U 9/19 –  
wie folgt entschieden: 
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